
Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr.  36 vom 02.10.2021 Seite 1   

 
 
 
 

Amtsblatt  
des Landkreises Neustadt an der Waldnaab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 36 vom 02.10.2021 
 

 
Inhaltsübersicht 
 
 Bekanntmachung des Landratsamtes Neustadt a.d.Waldnaab zum Überschreiten der 

Sieben-Tage-Inzidenz von 35 im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 
 

 Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes am Rauhen Kulm für das 
Haushaltsjahr 2021 

 
 Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Eschenbach i.d.OPf. für 

das Haushaltsjahr 2021 
 
 
 

 
 

 
 
  



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr.  36 vom 02.10.2021 Seite 2   

 
 
Vollzug der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung;  
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab zum Überschreiten der  
Sieben-Tage-Inzidenz von 35 im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab  
 
Im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab wurde der Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an drei  
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten.  
 
Nach der maßgeblichen Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts stellt sich die Entwicklung 
der Inzidenzwerte folgendermaßen dar: 
 

Datum 7-Tages-Inzidenz 
gem. RKI 

29.09.2021 43,3 
01.10.2021 51,8 
02.10.2021 64,5 

 
 
Damit darf gemäß § 3 Abs. 1, Abs. 6 der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-verord-
nung (14. BayIfSMV)  
 
 

ab Montag, 04. Oktober 2021, 00:00 Uhr 
 

der Zugang in geschlossene Räume zu  
 

1. öffentlichen und privaten Veranstaltungen bis 1 000 Personen in nichtprivaten Räum-
lichkeiten, Sportstätten und praktischer Sportausbildung, Fitnessstudios, dem Kulturbe-
reich mit Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, Kinos, Museen, Ausstellungen, Ge-
denkstätten, Objekten der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen, der Gastronomie, dem Beherbergungswesen, den Hochschulen, Tagungen, 
Kongressen, Bibliotheken und Archiven, zu außerschulischen Bildungsangeboten ein-
schließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Musikschulen, Fahrschu-
len und der Erwachsenenbildung, zoologischen und botanischen Gärten, außerdem zu 
Freizeiteinrichtungen einschließlich Bädern, Thermen, Saunen, Solarien, Seilbahnen und 
Ausflugsschiffen, Führungen, Schauhöhlen und Besucherbergwerken, Freizeitparks, In-
doorspielplätzen, Spielhallen und -banken, Wettannahmestellen, dem touristischen 
Bahn- und Reisebusverkehr und infektiologisch vergleichbaren Bereichen, 

 
2. Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist und 

die keine medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Leistungen sind, 
 
vorbehaltlich speziellerer Regelungen dieser Verordnung außerhalb einer zum Betrieb oder 
Durchführung nötigen beruflichen oder gemeinwohldienlichen ehrenamtlichen Tätigkeit nur 
durch solche Personen erfolgen, die im Sinne des § 2 Nr. 2, 4, 6 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (SchAusnahmV) geimpft, genesen oder getestet 
sind.  

 

Zu diesem Zweck sind Anbieter, Veranstalter und Betreiber zur Überprüfung der vorzulegen-
den Impf-, Genesenen- oder Testnachweise verpflichtet. 
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Getesteten Personen stehen gem. § 3 Abs. 5 der 14. BayIfSMV gleich: 

1. Kinder bis zum sechsten Geburtstag; 
 

2. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 
unterliegen; 
 

3. noch nicht eingeschulte Kinder. 

 
Hinweise: 
 
Unterschreitet der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 
7-Tages-Inzidenz von 35 wieder, erfolgt eine erneute Bekanntmachung des Landkreises Neu-
stadt a.d. Waldnaab. 
Die vorstehenden Einschränkungen treten dann am übernächsten darauf folgenden Tag wie-
der außer Kraft. 
 
Zur Nachweisführung gegenüber den Verantwortlichen genügt die Gewährung der Einsicht-
nahme in die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise gemeinsam mit einem amtlichen Aus-
weispapier. 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 abs. 1 a Nr. 24 IfSG i.V.m. § 19 Nr. 2 der 14. BayIfSMV handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
Entgegen § 3 der 14. BayIfSMV eine dort genannte Einrichtung ohne erforderlichen Impf-, Gene-
senen- oder Testnachweis betritt oder eine dort genannte Dienstleistung in Anspruch nimmt 
(Bußgeld 250,00 €), oder als Veranstalter oder Inhaber eines Betriebs oder einer Einrichtung 
nicht sicherstellt, dass der Gast, Besucher oder Nutzer einen Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weis vorlegt (Bußgeld 5.000,00 €). 
 
 
§ 2 Nr. 2, 4 und 6 der SchAusnahmV 
 
 
- Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimp-

fung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italieni-
scher oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrunde-
liegende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet 
unter der Adresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, und  
 

a) entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine voll-
ständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen Ein-
zelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder 
 
b) bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht. 
 

 
- Genesenennachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italieni-
scher oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrunde-
liegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-
PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und min-
destens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt. 
 

 

http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
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- Testnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spani-
scher Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Testung 
durch In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den direkten Erregernachweis des Coronavi-
rus SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf 
Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung 
verkehrsfähig sind, die zugrunde liegende Testung maximal 24 Stunden zurückliegt und  
 

a) vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme unter-
worfen ist (in dem Fall ist es nicht möglich, einen Testnachweis auszustellen, der dann inner-
halb von 24 Stunden ab Vornahme der Testung auch für andere testgebundene Angebote 
genutzt werden kann; zu diesem Zweck ist die ausstellende Stelle sowie die Art der Testung 
auf dem Testnachweis kenntlich zu machen), 
 
b) im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das 
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder 
 
c) von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung vorge-
nommen oder überwacht wurde. 

 
 
 
Häufige Fragen zum Thema Testnachweis finden Sie unter folgendem Link: 
 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#Schnellsuche 
 
 
 
Neustadt a.d.Waldnaab,  
den 02.10.2021 
 
 
 
 

 
  

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#Schnellsuche
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Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes am Rauhen Kulm 

 

I. 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes am Rauhen Kulm 

(Geschäftsführende Körperschaft: Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf.) 

für das Haushaltsjahr 2021 
 

Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 41 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff. der GO erlässt 
der Schulverband am Rauhen Kulm folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 

im Verwaltungshaushalt 

  in den Einnahmen und Ausgaben auf je 393.000 € 

und im 

 

Vermögenshaushalt 

  in den Einnahmen und Ausgaben auf je 34.000 € 

festgesetzt. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht  
vorgesehen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Be-
darfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes um-
gelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 278.400 € festgesetzt (Umlagesoll). 

 

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, 
der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt 
werden soll (Investitionsumlage), wird auf                0 € festgesetzt (Umlagesoll). 

 

Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2020 von insgesamt 145 Schülern (ohne Gastschüler) 
besucht. Für die Bemessung der Schulverbandsumlage nach der Schülerzahl beträgt der Be-
trag je Schüler 

im Verwaltungshaushalt    1.920,00 € und 

im Vermögenshaushalt 0,00 €. 
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§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 40.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 

 

§ 7 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

Eschenbach i.d.OPf., 23.09.2021 Schulverband am Rauhen Kulm 

 

 gez. 

 

  Nickl 

  Schulverbandsvorsitzender 

 

 

II. 

Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 20.09.2021 Nr. 21-941-283-2021 
mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 

 

III. 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntma-
chung eine Woche lang bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach 
i.d.OPf., 92676 Eschenbach i.d.OPf., Rathaus, Zimmer Nr. 5, während der Dienststunden öffent-
lich zur Einsicht auf. 

 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt außerdem bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung im Rathaus in Eschenbach i.d.OPf. (Zimmer Nr. 5) innerhalb 
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (§ 4 Abs. 2 Bekanntmachungsverord-
nung). 

 

Eschenbach i.d.OPf., 23.09.2021 

 

gez. 

 

Nickl 

Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes Eschenbach i.d.OPf. 

 

I. 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Eschenbach i.d.OPf. 

(Geschäftsführende Körperschaft: Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf.) 

für das Haushaltsjahr 2021 
 

Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 41 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff. der GO erlässt 
der Schulverband Eschenbach i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 

im Verwaltungshaushalt 

  in den Einnahmen und Ausgaben mit je 721.000 € 

und im Vermögenshaushalt 

  in den Einnahmen und Ausgaben mit je 103.000 € 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht  
vorgesehen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Schulverbandsumlage 

A. Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzt auf 
543.900 € und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 
dem Stand vom 01. Oktober 2020 auf 222 Verbandsschüler festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler festgesetzt auf 2.450 €. 

 

B. Investitionsumlage 

 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 

 

§ 7 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

Eschenbach i.d.OPf., 23.09.2021 Schulverband Eschenbach i.d.OPf 

 

 gez. 

 

  Gradl 

  Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 

Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 20.09.2021 Nr. 21-941-277-2021 
mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 

 

III. 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang 
bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf., 92676 Eschenbach 
i.d.OPf., Rathaus, Zimmer Nr. 5, während der Dienststunden öffentlich zur Einsicht auf. Außer-
dem liegt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 

 

Eschenbach i.d.OPf., 23.09.2021 

 

gez. 

 

Gradl 

Schulverbandsvorsitzender 
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